
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 

Vorlage Nr. 327/11 
 
 

Betreff: 
 

Handlungsansätze zur Hauhaltskonsolidierung, Umsetzung der 
Anlage 1 der Konsolidierungsvorschläge, Ziff. 1.15 Aufhebung des 
Vertrages zur Mitfinanzierung der Kreisleitstelle 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

13.09.2011 Berichterstattung
durch: 

Herrn Kuhlmann 
Herrn Kramer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
33 Feuerwehr/Rettungsdienst 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 327/11 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt zur Kenntnis, dass eine Aufhebung des 
Vertrages zur Mitfinanzierung der Kreisleitstelle zurzeit nicht in Betracht kommt, 
dass jedoch in Verhandlungen mit dem Kreis eine Verkürzung der Laufzeit um 
zwei Jahre erreicht werden konnte.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, über den 31.05.2018 hinaus die 
Kreisleitstelle nicht mehr mit Finanzmitteln aus dem städtischen Haushalt auszu-
statten.  
 
 
 
 
Begründung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 beschlossen, die 
in der Anlage 1 der Vorlage aufgeführten Vorschläge zum frühestmöglichen Zeit-
punkt umzusetzen. Die Verwaltung wurde gleichzeitig beauftragt, die Vorberei-
tungen diesbezüglich zu treffen und dem Haupt- und Finanzausschuss vorzule-
gen. 
 
Der Kreis Steinfurt betreibt in der Stadt Rheine eine Leiststelle für den Feuer-
schutz, den Rettungsdienst sowie die Gefahrenabwehr. Mit der Planung der Ein-
richtung der Leiststelle zu Beginn der 1990er Jahre war beabsichtigt, diese am 
Standort Steinfurt zu errichten. Damit diese Kreiseinrichtung am Standort Rheine 
errichtet wird, wurde mit Vertrag vom 03.04.1992 zwischen der Stadt Rheine 
und dem Kreis Steinfurt vereinbart, dass die Stadt Rheine einen Teil der entste-
henden Personalkosten für den Betrieb der Leiststelle für die Dauer von 25 Jah-
ren beginnend mit dem 01.06.1995 übernimmt. Die Höhe beläuft sich auf die 
Kosten für 4 Personalstellen der Besoldungsgruppe A 8, zurzeit ca. 195.000 Euro 
jährlich.  
 
Eine Möglichkeit der Kündigung durch die Stadt ist nicht vorgesehen. In Verhand-
lungen mit dem Kreis Steinfurt ist es der Verwaltung gelungen, die Laufzeit des 
Vertrages um zwei Jahre zu verkürzen. Die finanzielle Förderung der Stadt läuft 
damit zum 31.05.2018 aus. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kreis Steinfurt 
zu diesem Zeitpunkt ggf. den Standort der Leitstelle nach Steinfurt verlegen 
wird.  
 
 
 
 


